
Humamessourcen einer der Hauptpfeiler des Wiederaufbau- 4!l/18. Frage der KomonmlDsel Mayotte 
und Entwicklungsprogramms ist, 

1. bilUgt deo Bericht des Generalsekretärs i1ber das 
Bildungs- und Ausbildungsprogramm der Vereinten Nationen 
flIr das sildJjche Afrika; 

2. spricht dem Generalsekretlir und dem Beratenden 
Ausschuß flIr das Bildungs- und Ausbildungsprogramm der 
Vereinten Nationen flIr das s11dliche Afrika Ihre Anerkennung 
aus flIr ihre Bemühungen um die Anpassung des Programms, 
damit dieses optimal dazu beitragen kann, deo Bedarf zu 
decken, der sich aus dem Wandel in Südafrika ergibt, sowie 
flIr ihre Bemühungen um die Förderung großzügiger Beiträge 
an das Programm und um eine Verbesserung der Zusammen
arbeit mit staatlichen, zwischenstaatlichen und nichtstaat\ichen 
Stellen, die Sildafrika pädagogische und fachliche HiIfe 
gewähren; 

3. begrqpt die Übertragung der restIichen Mitte\ des 
Trenhandfonds der Vereinten Nationen flIr Sildafrika an das 
Bildungs- und Ausbi1dungsprogramm der Vereinten Nationen 
flIr das südliche Afrika im Einklang mit der Resolution 
48/258 B der GeneralversammIung vom 23. Juni 1994; 

4. billigt tl14ßenJem die Aktivitäten des Programms, deren 
Ziel darin besteht, zur Deckung des Arbeitskräftebedarfs 
SUdafrikas während dieser kritischen Entwicklungsperiode 
beizutragen, indem 

a) erweiterte Vorkehrungen flIr eine gemeinsam getrage
ne Ausbildung in Sektoren getroffen werdeo, in denen die 
benachteiligte Mehrheit vorher vernachIässigt worden ist; 

b) unter Ausnutzung der .Kata\ysatorfunktion des 
Programms auch weiterhin Vorkehrungen flIr eine gemein
same Trägerschaft getroffen werdeo, mit dem Ziel, durch eine 
Stärkung der institutionellen Kapazitäten auf dem Gebiet des 
Finanzwesens, des Managements und der Bildung deo poten
tiellen MultipIikatoreffekt der Programmabsolventen zu 
maximieren; 

c) Bildungseimichtongen, nichtstaat\icheOrganisationen, 
Stiftongen und der Privatsektor zum ErIa8 von Studien
gebßhren angeregt, in gemeinsame Trägerschaften einbezogen 
und flIr die Stellenbeschaffung flIr Graduierte sowie flIr die 
Mittelbeschaffung herangezogen werden; 

5. regt zu weiteren das Programm befIeffendeo Kon
takten und Konsultationen zwischen dem Vorsitzendeo und 
dem V1ZeVorsitzendeo des Beratenden Ausschusses und deo 
zustUndigen s1ldafrikanischen Ministerien an; 

6. dankt allen, die das Programm durch Beiträge, 
Stipendien oder StudienplUtze an ihren Bildungseinrichtongen 
unterstützt haben; 

7. appe/Uert an aIle Staaten, Institutionen. Organisatio
nen und Binze\personen, dem Programm die finanzielle und 
sonstige Unterstützung zukommen zu lassen. die es ihm 
gestattet, seine ProgrammaktivitUten durchzufßhren; 

8. bittet deo Generalsekretlir, angesichts des Wandels der 
politischen Lage in Sildafrika der Generalversammlung auf 
ihrer fllnfzigsten Thgung nach Rücksprache mit dem Beraten
deo Ausschuß Empfehlungen über die künftige Rolle des 
Programms zu unterbreiten. 

65. Plenarsttvmg 
23. November 1994 

Die GeneralversammIung. 
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1514 (XV) vom 

14. Dezember 1960 mit der ErklUrungi1berdie Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Ulnder und Völker und 2621 
(XXV) vom 12. Oktober 1!l70 mit dem Aktionsprogramm flIr 
die volle Verwirklichung dieser ErklUrung. 

sowie unter Hinweis auf ihre frOheren Resolutionen, 
insbesondere die Resolutionen 3161 (XXVIII) vom 14. !Je.. 
zember 1!l73. 32!l1 (XXIX) vom 13. Dezember 1!l74, 31/4 
vom 21. Oktober 1!l76. 32fT vom 1. November 1977. 34169 
vom 6. Dezember 1!l79, 35/43 vom 28. November 1980, 
361105 vom 10. Dezember 1981. 37/65 vom 3. Dezember 
1982, 38113 vom 21. November 1983. 39/48 vom 11. !Je.. 
zember 1984. 40/62 vom 9. Dezember 1985. 41130 vom 
3. November 1986.42117 vom 11. November 1987,43114 
vom 26. Oktober 1988, 4419 vom 18. Oktober 1989. 45111 
vom 1. November 1990, 4619 vom 16. Oktober 1991. 47f!J 
vom 27. Oktober 1992 und 48/56 vom 13. Dezember 1993. m 
deoen sie unter anderem die Einheit und territoriale Unver
sehrtheit der Komoren bekrllftigte, 

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolution 3385 
(XXX) vom 12. November 1!l75 über die Aufnahme der 
Komoren in die Vereinten Nationen, in der sie die Notwendig
keit der Achtung der Einheit und territorialen Unversehrtheit 
des aus den Inseln Anjouan, Grande-Comore. Mayotte und 
MohQi bestehenden Komoren-ArchiPels bekrllftigte, 

ferner unter Hinweis darauf, daß gemäß deo am 15. Juni 
1!l73 zwischen deo Komoren und Frankreich unterzeichneten 
Abkommen über die Erlungung der Unabhängigkeit der 
Komoren die Ergebnisse der Volksbefragung vom 
22. Dezember 1974 in ihrer Gesamtheit und nicht Insel flIr 
Insel betrachtet werdeo sollten. 

lIberz.eugt. daß eine gerechte und dauerhafte Lösung der 
Mayotte-Frage von der Achtong der SouverIinit!lt. Einheit und 
territorialen Unversehrtheit des Komoren-Arcbipels ausgehen 
muß. 

sowie fJberz.eugt. daß eine rasche Lösung des Problems flIr 
die Erhaltung des Friedeos und der Sicherheit, die in der 
RegIon herrschen, unerlä8lich ist, 

eingedenk der vom Präsidenten der Französischen Republik 
zum Ausdruck gebrachten Bereitschaft, sich aktiv um eine 
gerechte Lösung dieses Problems zu bemühen. 

im Hinblick auf den wiederholt zum Ausdruck gebrachten 
Wunsch der Regierung der Komoren. so bald wie möglich 
einen offenen und ernsthaften Dialog mit der franz!!sischen 
Regierung aufzunehmen. um die WtedereingIiederung der 
Komoreninsel Mayotte in die IsIamiscbe Bundesrepublik der 
Komoren zu beschleunigen, 

Kenntllis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 28. Oktober 199441

• 

sowie eingedenk der BeschlUsse der Organisation der 
afrikanischen Einheit, der Bewegung der nichtgebundenen 
Länder und der Organisation der Islamischen Konferenz zu 
dieser Frage, 
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1. bekrlifllgt die Souveränität der Islamischen Bundesre
publik der Komoren f1ber die Insel Mayotte; 

2. bittet die Regierung Frankreichs. sich an die Ver
pflichtungen zu halten, die sie vor der Volksbefragung f1ber die 
Selbstbestimmung des Komoren-Archipels am 22. Dezember 
1974 im Hinblick auf die Achtung der Einheit und territorialen 
Unversehrtheit der Komoren eingegangen ist; 

3. {orden. daß die vom Präsidenten der Französischen 
Republik zum Ausdruck gebrachte Bereitschaft, sich aktiv um 
eine gerechte Lösung der Mayotte-Frage zu bemflhen, in die 
Tht umgesetzt wird; 

4. bittet die Regierung Frankreichs 1I/lChdrilcklich. die 
Verhandlungen mit der Regierung der Komoren zu beschleuni
gen. um die effektive und haldige Wtedereingliederung der 
Insel Mayoue in die Komoren sicherzustellen; 

5. ersucht den Generalsekretllr der Vereinten Nationen, 
hinsichtlich dieses Problems stIlndig Verbindung zum Ge
nera1sekretllr der Organisation der afrikanischen Einheit zu 
halten und im Zuge der Bemflhungen um eine ftiedliche 
VerhandlungslÖSUBg dieses Problems seine Guten Dienste zur 
VerflIgung zu stellen; 

6. ersucht den Genera1sekretlIlll4fJerdem, der General
versamm1ung auf ihrer fllnfzigsten Tagung f1ber diese Angele
genheit Bericht zu erstatten: 

7. beschließt. den Punkt "Frage der Komoreninsel 
Mayotte" in die vorlllufige Tagesordnung ihrer fllnfzigsten 
Thgung aufzunebmen. 

69. Plenarsilvmg 
28. November 1994 

4912L WirfsclJafIssonderldJfe fiir bHlh ..... le Linder oder 
RegIonen 

A 

WnusCllAFl'SHlLFll FÜR S'IlVJBN. Dm VON DER DuRCH
FOHRUNG DER REsoLUTIONEN DES SICHllRHlllTSRATS 
BETROFFEN SIND. MIT DBNEN SANKTIONEN OBGI!N Dm 
BUNDESREPUBIJKJUGOSLAWlEN (SERBmN UND MONTENE
GRO) VERHÄNGT WURDEN 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf die ßestimmlJIlgen der Artikel 25. 48. 49 
und 50 der Charta der Vereinten Nationen, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 843 (1993) des 
Sicherheitsrats vom 18. Juni 1993. in der der Rat den nach 
seiner Resolution 724 (1991) eingesetzten Ausschuß mit der 
PrOfung der Hilfeantriige der MitgliedShulft\J! gemäß Artikel 50 
der Charta betraut hat, 

ferner unter Hinweis auf die Resolution 943 (1994) des 
Sicherheitsrats vom 23. September 1994. in der der Rat den 
AUS'lChuB nach Resolution 724 (1991) gebeten hat, geeignete 
vereinfachte Verfahren anzuwenden, um die PrOfung von 
Anlrllgen hinsichtlich legitimer humanitärer Hi1fs(jeferungen 
zu beschleunigen, 

unter Hinweis auf die Empfehlungen des Ausschusses des 
Sicherheitsrats nach Resolmion 724 (1991) betreffend Jugo
slawien, die aufgrond der gemliß Artikel 50 der Charta beim 
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Sicherheitsrat eingegangenen HiIfeantriige bestimmter Stsaten 
ausgearbeitet wurden, die mit besonderen wirtschaftlichen 
Problemen konfrontiert sind, 

in Bekrlifllgung ihrer Resolution 481210 vom 21. Dezember 
1993 über Wutscbaftsbilfe für Stsaten, die von der Durch
fflhrung der Resolutionen des Sicherheitsrats betroffen sind, 
mit denen Sanktionen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) verhl1agt wurden, in der sie die 
genannten Empfch1ungen des Ausschusses des Sicherheitsrats 
unterstützt und alle Stsaten aufgerufen und die zustlIndigen 
Organe und Sonderorganisationen des Systems der Vereinten 
Nationen gebeten hat, diese Empfehlungen zu befolgen, 

In WUnlJgung der Anstrengungen der internationalen 
Finanzinstiunionen und derjenigen Stsaten, die auf den Appell 
des Generalsekretärs reagiert und in ihren Unterst6tzungs
programmen für die betroffenen Stsaten die besonderen 
wirtschaftlichen Probleme berücksichtigt haben. die sich 
aufgrnnd der Anwendung der Saaktionen ergeben, 

sowie In WUnlJgung der Maßnahmen, die von den zwi
schenstaatlichen und regionalen Organisationen. insbesondere 
der Konferenz Ober Sicherheit und zusammenarbeit in Europa 
und der Europäischen Union, sowie im Rahmen der Mittel
europäischen Initiative unternommen werden, um den betrof
fenen Staaten beim Ausbau der regionalen Verkehrs- und 
Kommunikationsinfrastruktur behilflich zu sein, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 9. §eptember 1994 Ober die Derchfilhrung der Resolmion 
481210" und insbesondere von den darin enthaltenen Schluß
folgerungen. 

Im Vertrauen cIannif, daß die Mitgliedstaatell der Vereinten 
Nationen in Befolgung des Artikels 49 der Charta einander bei 
der Durchfilhrung der vom Sicherheitsrat beschlossenen Maß
nahmen Beistand leisten werden, 

1. gibt Ihrer Besorgnis Ausdruck f1ber die anbsltenden 
besonderen wirtschaftlichen Probleme. mit denen bestimmte 
Stsaten konfrontiert sind, insbesondere die an die Bnndesre
publik Jugoslawien (Serhien und Montenegro) angrenzenden 
Stsaten, die anderen Donauanrainerstn und alle anderen 
Stsaten in der Region, die von den nachteiligen Auswirkungen 
betroffen sind. die sich aus dem Abbruch ihrer Wutschafts
beziehungen zu der Bundesrepublik Jugoslawien und aus der 
Unterbrechung der traditionellen Verkehrs- und Kommunika
tionsverhindungen in diesem 1l:i1 Europas und den anbslten
den nachteiligen Auswirkungen auf die Volkswirtscbsften 
dieser Staaten ergeben: 

2. anerkennt die dringende Notwendigkeit konzertierter 
Maßnahmen seitens der internationalen Gemeinschaft mit dem 
Ziel, den besonderen wirtscbaftlichen Prohlemen der betroffe
nen Staaten in Anbelracht des Ausmaßes dieser Probleme und 
der itachteiligen Auswirkungen der Saaktionen auf diese 
Stsaten wirkaamer zu begegnen; 

3. bittet die interoationalen Finanzinstitutionen, den 
wirtschaftlichen Prohlemen der betroffenen Stsaten, die sich 
aus der Anwendung der Saaktionen und den nachteiligen 
sozialen Auswirkungen ergeben. weiter besondere Beachtung 
zu schenken und unter anderem zu überlegen, 

.. A/49ßS6. 




